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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1977

Norm

StGB §136

Rechtssatz

Mangelnde Sorgfalt beim unbefugten Gebrauch eines fremden Fahrzeuges schließt die Anwendbarkeit des § 136 StGB

keineswegs aus, im Gegenteil die Beschädigung des Fahrzeuges während der unbefugten Benützung begründet eine

Quali6kation dieses Vergehens (vgl § 136 Abs 3 StGB), ohne daß diese Bestimmung auf bloß zufällig herbeigeführte

Beschädigungen eingeschränkt wäre (§ 7 Abs 2 StGB).
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